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StadtRegioTram Gmunden-Vorchdorf –  
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich bestätigt die eisenbahn-
rechtliche Baugenehmigung für einen Teilabschnitt 
 

Nach der Bundesverfassung erkennen die Verwaltungsgerichte über Be-

schwerden gegen Bescheide von Verwaltungsbehörden wegen Rechtswidrigkeit. 

Dem Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wurden drei Beschwerden 

gegen den Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vorgelegt, mit 

dem die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung für einen Teilabschnitt der Lokal-

bahn Gmunden-Vorchdorf als Straßenbahn erteilt wurde. Die Beschwerdeführer 

befürchteten insbesondere Schäden für ihre Gebäude während der Errichtungs- 

und Betriebsphase. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich führte dazu am 

30. April 2015 eine öffentliche mündliche Verhandlung unter Beiziehung von 

Sachverständigen durch, in der den Verfahrensparteien die Gelegenheit geboten 

wurde, ihren Rechtsstandpunkt umfassend zu vertreten. 

Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der eisen-

bahnrechtlichen Baugenehmigung vorlagen, kam das Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich aufgrund der Sachverständigengutachten zu dem Schluss, dass 

sowohl in der Errichtungs- als auch in der Betriebsphase der gegenständlichen 

Straßenbahn Schäden an den Gebäuden der Beschwerdeführer auszuschließen 

sind. Überdies gelangte es in der durchgeführten Interessenabwägung zur Auf-

fassung, dass die öffentlichen Interessen an der Errichtung der gegenständlichen 

Straßenbahn – insbesondere die zu erwartende Reduzierung des Individualver-

kehrs sowie die Herstellung einer durchgehenden Verbindung zwischen Gmunden 

und Vorchdorf – überwiegen. Da auch im Übrigen alle Voraussetzungen für die 

Erteilung der Genehmigung vorlagen, waren die Beschwerden als unbegründet 

abzuweisen und der Bescheid des Landeshauptmannes zu bestätigen.  

 



Der genaue Wortlaut der Entscheidung samt eingehender Begründung 

kann im Internet unter www.lvwg-ooe.gv.at abgerufen werden. 

 

 

 
 

Mag. Alfred Kisch 

Vizepräsident 

 

 

 

 

Rückfragenhinweis: 

 

Dr. Markus Brandstetter 

Pressesprecher 

+43 732 7075 18039 

markus.brandstetter@lvwg-ooe.gv.at 

 


